
Hürden müssen

hoch genug sein
Strikte Regeln für Sterbehilfe
29 10 09

Niemand in der Schweizwill dass
die Bahngleis und Brückensui
zide wieder zunehmen Aber Exit

und Dignitas sollten nicht nach
eigenein Gutdünken Lebensmü
de in den Tod begleiten dürfen
Der Staat sollte Regeln vorgeben
an die sich alle halten müssen

Umgekehrt dürfen urteilsfähige
Sterbenskranke die ihr Leid nicht
länger ertragen nicht gezwungen
werden amLeben zu bleiben Das
Verbot des begleiteten Suizids ist
keine ehrliche Wahlmöglichkeit
Kranke müssen die bestmögliche
Pflege erhalten niemand darf ih
nen raten rascher zu sterben Sui
zid ist ein letzter und unwiderruf

licher Ausweg kein «Normalfall
Darum sind strenge Auflagen kei
ne Bösartigkeit des Gesetzgebers
sondern unverzichtbar

Der Gesetzesentwurf den
Bundesrätin Eveline Widmer

Schlumpf vorgelegt hat und den
die Mehrheit des Bundesrats mit

trägt ist streng Nur urteilsfähige
todkranke Menschen dürfen sich

bei der Selbsttötung helfen lassen
Nur klare Richtlinien nur Bun
desgesetze können in diesen Fra
gen von Leben und Tod grössere
Sicherheit geben Die zulässigen
Mittel oder Pharmaka für den Sui

zid oder die Frage wer die Urteils
fähigkeit der suizidwilligen Per
son feststellt das muss geregelt
werden Auch dass nur jene legal
um Hilfe beim Suizid bitten dür

fen die todkrank sind gehört zu
den Hürden die nicht zu flach
gebaut sein dürfen Sonst könnte
der Damm brechen und immer
weniger schwere Beweggründe
könnten ausreichen für die Bewil

ligungvon Suizidbeihilfe Dass die
Frage des Sterbetourismus beant
wortet werden muss leuchtet
ebenfalls ein Die Kontrolle von

Exit und Dignitas ist gut Auch die
Kontrolle ihres Finanzgebarens

Thomas Meyer

Wissenschaftlicher Leiter

aterzStiftung»
Seestrasse 112 8267 Berlingen
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